
Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der InTiCa Systems SE zum

Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) gemäß § 161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat der InTiCa Systems SE (nachfolgend auch die „Gesellschaft") erklären ge-

mäß§161AktG:

1. Die Gesellschaft hat seit der Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 30. Januar 2025 den

Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022

(„DCGK") mit Ausnahme der folgenden Abweichungen entsprochen:

• Em fehlun en B. 5 C.2 DCGK Bestellun von Vorstand und Aufsichtsrat: Eine Entscheidung

bei der Auswahl von geeigneten Kandidaten zur Bestellung als Aufsichtsrats- oder Vorstands-

mitglied erfolgt gemäß dem Gleichbehandlungsgrundsatz ausschließlich fachbezogen. Alters-

grenzen sind für die Mitglieder des Vorstands (Empfehlung B. 5 DCGK) und des Aufsichtsrates

(Empfehlung C.2 DCGK) nicht vorgesehen und dementsprechend auch nicht in der Erklärung

zur Unternehmensführung angegeben. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats werden

nach der Satzung jeweils höchstens für einen Zeitraum von fünf Jahren bestellt. Vorstand und

Aufsichtsrat halten es für zweckmäßig, wenn sich das für die Bestellung zuständige Organ im

Zeitpunkt der erstmaligen Bestellung oder einer erneuten Bestellung mit dem Lebensalter der

Kandidaten befasst und auch die Möglichkeit hat, auf die besondere Berufs- und Lebenserfah-

rung älterer Kandidaten zurückzugreifen, ohne an starre Altersgrenzen gebunden zu sein.

• Em fehlun en D. 1 D. 2 D. 3 Satz 5 und D. 4 DCGK Geschäftsordnun und Ausschüsse des

Aufsichtsrats ; Der Aufsichtsrat hat sich keine Geschäftsordnung gegeben und auf der Internet-

seite zugänglich gemacht (Empfehlung D. 1 DCGK), weil sich die insoweit im Gesetz und in der

Satzung enthaltenen Regelungen als ausreichend erwiesen haben. Mit Ausnahme des ver-

pflichtend zu bildenden Prüfungsausschusses hat der Aufsichtsrat keine weiteren Ausschüsse

gebildet (Empfehlungen D. 2 und D. 4 DCGK). Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei

Personen. Da jedem beschließenden Ausschuss kraft Gesetzes ebenfalls drei Personen ange-

hören müssten, ist die Bildung von gesetzlich nicht verpflichtend zu errichtenden Ausschüssen

des Aufsichtsrats weder erforderlich noch zweckmäßig. Der Aufsichtsrat hat jedoch einen ge-

maß § 107 Abs. 4 Satz 1 AktG verpflichtend zu bildenden Prüfungsausschuss gemäß § 107

Abs. 3 Satz 2 AktG eingerichtet. Gemäß § 107 Abs. 4 Satz 2 AktG setzt sich der Prüfungsaus-

schuss aus den Mitgliedern des Aufsichtsrats zusammen, da der Aufsichtsrat der Gesellschaft

aus drei Personen besteht. In Abweichung von der Empfehlung D. 3 Satz 5 DCGK, wonach der

Vorsitzende des Aufsichtsrats nicht auch den Vorsitz im Prüfungsausschuss haben soll, ist der

Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft zugleich der Vorsitzende des Prüfungsaus-

Schusses der Gesellschaft. Aus Sicht des Aufsichtsrats ist es nicht sinnvoll, in einem aus drei

Personen bestehenden Aufsichtsrat, der zugleich in Personenidentität die Aufgaben des Prü-

fungsausschusses wahrnimmt, den Vorsitz im Aufsichtsrat und im Prüfungsausschuss vonei-
nanderzu trennen, vielmehr dient in diesem Fall der einheitliche Vorsitz im Aufsichtsrat und im

Prüfungsausschuss einer raschen, sachgerechten und effizienten Aufgabenwahrnehmung.

• Em fehlun F.2 DCGK Veröffentlichun der Zwischenberichte und des Konzernabschlusses :

Der Konzemabschluss und der Konzernlagebericht wird voraussichtlich nicht schon binnen 90

Tagen nach Geschäftsjahresende, die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen wer-

den voraussichtlich nicht binnen 45 Tagen nach dem Ende des Berichtszeitraumes öffentlich
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zugänglich sein. Die Gesellschaft kann die Einhaltung der vom Kodex empfohlenen Fristen an-

gesichts der notwendigen Einbeziehung der ausländischen Tochtergesellschaften in den Kon-

zernabschluss und in die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen nicht garantieren.

Jedoch wird der Konzernabschluss spätestens vier Monate nach Ende des Geschäftsjahres

und werden die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen innerhalb von zwei Monaten

nach dem Abschlussstichtag und damit innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen ver-

öffentlicht, die Vorstand und Aufsichtsrat für angemessen halten.

Em fehlun G. 7 Satz 1 G. 9 DCGK Leistun skriterien und Zielerreichun der lan fristi vari-

ablen Ver ütun : Gemäß dem vom Aufsichtsrat beschlossenen System zur Vergütung der Mit-

glieder des Vorstands erfolgt die Berechnung der langfristig variablen Vergütung auf Basis der

EBIT-Marge des InTiCa Systems-Konzerns und unter Anwendung eines bestimmten Tantieme-

satzes auf die jährliche Grundvergütung. Dementsprechend legt der Aufsichtsrat für die lang-

fristig variable Vergütung nicht jeweils für das bevorstehende Geschäftsjahr bestimmte Leis-

tungskriterien fest, anhand derer dann nach Ablauf des Geschäftsjahres - in Abhängigkeit von

der Zielerreichung - die hlöhe der zu gewährenden Vergütung festgelegt wird. Vielmehr wird

die Höhe der langfristig variablen Vergütung rein mathematisch bestimmt und hängt, anders als

die kurzfristig variable Vergütung, nicht vom Erreichen bestimmter, vorab festgelegter Leis-

tungskriterien ab. Insofern legt der Aufsichtsrat nicht für alle variablen Vergütungsbestandteile

bestimmte Leistungskriterien fest, anhand derer der Auszahlungsbetrag festgelegt wird. Der
Aufsichtsrat erachtet die rein mathematische Berechnung der langfristig variablen Vergütung

als geeignetes Verfahren, da hierdurch sichergestellt wird, dass alle Mitglieder des Vorstands

in gleicher Weise angemessen langfristig incentiviert sind.

Em fehlun G. IOSatz 1 DCGK Gewährun derlan fristi variablen Ver ütun : Die langfristig

variable Vergütung wird an die Mitglieder des Vorstands in bar ausgezahlt und nicht überwie-

gend in Aktien der Gesellschaft angelegt oder entsprechend aktienbasiert gewährt. Nach An-

Sicht des Aufsichtsrats ist vorliegend eine Ausgestaltung der langfristig variablen Vergütung als

aktienkursabhängiges Modell nicht sinnvoll. Vor dem Hintergrund des nur sehr geringen Han-

delsvolumens der InTiCa Systems-Aktie, der entsprechend niedrigen Liquidität des Aktienkur-

ses und - angesichts der bestehenden Aktionärsstruktur der Gesellschaft - des nur relativ klei-

nen „echten" Free Float-Anteils der Aktie stellt der Börsenkurs kein geeignetes Leistungskrite-

rium für die Bemessung der langfristig variablen Vergütung dar. Insbesondere erlaubt der Bör-

senkurs der InTiCa Systems-Aktie keinen aussagekräftigen Vergleich mit anderen börsenno-

tierten Unternehmen aus der Vergleichsgruppe (Peer Group). Namentlich die sonst einer posi-

tiven oder negativen Unternehmensentwicklung folgende Preisbildung an der Börse ist daher

aus Sicht des Aufsichtsrats für die Bestimmung der langfristig variablen Vergütung nicht gege-

ben. Dementsprechend ist aus Sicht des Aufsichtsrats auch die Gewährung der langfristig va-

riablen Vergütung in Form von Aktien oder entsprechend aktienbasiert vorliegend nicht sinnvoll.

Em fehlun G. 10 Satz 2 DCGK Verfü barkeit der lan fristi variablen Ver ütun : Die lang-

fristig variable Vergütung wird in drei unterschiedlichen Tranchen in Höhe von 50 %, 30 % und

20 % ausgezahlt, und zwar jeweils kurzfristig nach der Billigung des Jahresabschlusses und

des Konzernabschlusses durch den Aufsichtsrat für das jeweilige Geschäftsjahr (Referenzjahr)

sowie für das darauffolgende und das übernächste Geschäftsjahr, sofern sich in diesen beiden

Geschäftsjahren die EBIT-Marge des InTiCa Systems-Konzerns gegenüber dem Referenzjahr
jeweils nicht um mehr als 25 % verschlechtert hat. Die Mitglieder des Vorstands können damit

über die langfristig variablen Vergütungsbeträge nicht erst nach vier Jahren verfügen, vielmehr
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erfolgt die Auszahlung in den genannten Beträgen im Regelfall über einen Zeitraum von rund

zwei Jahren. Der Aufsichtsrat erachtet die gestaffelte mehrjährige Auszahlung im Hinblick auf

eine ergebnisorientierte, nachhaltige Unternehmensführung und die erstrebte Wertschaffung

insbesondere für die Mitarbeiter und Aktionäre der Gesellschaft als ausreichend. Dies gilt umso

mehr eingedenk des Umstands, dass die Hälfte der jeweiligen langfristig variablen Vergütung

nur dann ausgezahlt wird, wenn sich über den genannten Zeitraum die Ergebnissituation des

Konzerns insgesamt nicht wesentlich verschlechtert hat.

• Em fehlun G. 12 DCGK Auszahlun offener variabler Ver ütun sbestandteile bei Vertra s-

beendiaunq): Bei unterjährigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds werden offene, langfris-

tig variable Vergütungsbestandteile kurzfristig nach der Billigung des Jahresabschlusses und

des Konzernabschlusses durch den Aufsichtsrat für das Jahr des Ausscheidens vollständig

ausgezahlt, wenn sich im Jahr des Ausscheidens die EBIT-Marge des InTiCa Systems-Kon-
zerns gegenüber dem jeweiligen Referenzjahr nicht um mehr als 25 % verschlechtert hat. Der

Aufsichtsrat erachtet dies als sachgerecht, weil die Incentivierungswirkung der langfristig vari-

ablen Vergütung ab dem Ausscheiden leerläuft, namentlich vor dem hlintergrund, dass das aus-

scheidende Vorstandsmitglied ab diesem Zeitpunkt keinen Einfluss mehr auf die weitere Ergeb-

nissituation des InTiCa Systems-Konzerns hat, von der jedoch andernfalls die Auszahlung der

noch offenen Beträge abhängen würde.

Die Gesellschaft wird mit Ausnahme der vorstehend beschriebenen Abweichungen weiterhin den

Empfehlungen des DCGK entsprechen.
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Passau, den 30. Januar 2026

Der Vorstand: Der Aufsichtsrat:

Ch/

»r. regor Wasle

Vorsitz der des Vorstands

der InTiCa Systems SE

Udo Zimmer

Vorsitzender des Aufsichtsrats

der InTiCa Systems SE

Dr. Michael König

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

der InTiCa Systems SE

Christian Fürst

Mitglied des Aufsichtsrats

der InTiCa Systems SE

gwa
Stempel




